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§ 1 Schutzbriefleistungen

1. Der Versicherer erbringt nach Eintritt eines Schadenfalles im Rahmen der
nachstehenden Bedingungen die im einzelnen aufgeführten Leistungen als
Service oder als Ersatz für vom Versicherungsnehmer aufgewandte Kosten:

1.1 Pannen- und Unfallhilfe am Schadenort
Kann das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall die Fahrt nicht
fortsetzen, sorgt der Versicherer für die Wiederherstellung der Fahrbereit-
schaft an der Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und trägt die
hierdurch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für diese Leistung
beläuft sich einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten
Kleinteile auf 100,- EUR.

1.2 Bergen des Fahrzeuges nach Panne oder Unfall
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall von der Straße abge-
kommen, sorgt der Versicherer für seine Bergung einschließlich Gepäck
und nicht gewerblich beförderter Ladung und trägt die hierdurch entste-
henden Kosten.

1.3 Abschleppen des Fahrzeuges nach Panne oder Unfall
Kann das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall seine Fahrt nicht
fortsetzen und ist eine Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der
Schadenstelle nicht möglich, sorgt der Versicherer für das Abschleppen
des Fahrzeuges einschließlich Gepäck und nicht gewerblich beförderter
Ladung und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag
hierfür beläuft sich auf 150,- EUR; hierauf werden eventuell erbrachte
Leistungen für den Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeuges angerechnet.

1.4 Weiter- oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall nicht fahrbereit oder
wurde es gestohlen, werden Kosten erstattet.

a) für die Fahrt vom Schadenort zum ständigen Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers oder für die Fahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch
höchstens innerhalb des Geltungsbereichs gemäß § 5 Ziffer 1;

b) für die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz des Versicherungsneh-
mers, wenn das Fahrzeug gestohlen ist oder nicht mehr fahrbereit ge-
macht werden kann;

c) für die Rückfahrt zum Schadenort für eine Person, wenn das Fahr-
zeug dort wieder fahrbereit gemacht wurde. Die Kostenerstattung er-
folgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern bis
zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse, bei größerer Entfernung bis zur
Höhe der Bahnkosten 1. Klasse oder der Liegewagenkosten jeweils
einschließlich Zuschlägen sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu
25,- EUR.

1.5 Übernachtung bei Fahrzeugausfall
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall nicht fahrbereit oder
wurde es gestohlen, werden bei Inanspruchnahme einer Leistung gemäß
Ziffer 1.4 für höchstens eine, in allen anderen Fällen für höchstens drei
Nächte Übernachtungskosten erstattet, jedoch nicht über den Tag hinaus,
an dem das Fahrzeug wiederhergestellt werden konnte oder wiederaufge-
funden wurde. Der Höchstbetrag beläuft sich auf 60,- EUR je
Übernachtung und Person.

1.6 Mietwagen bei Fahrzeugausfall
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall nicht fahrbereit oder
wurde es gestohlen, werden anstelle der Leistungen nach Ziffer 1.4 oder
1.5 die Kosten für die Anmietung eines gleichartigen
Selbstfahrervermietfahrzeuges bis zur Wiederherstellung der Fahrbereit-
schaft, jedoch höchstens für sieben Tage zu maximal 50,- EUR je Tag,
erstattet. Bei Schadenfällen im Ausland werden Mietwagenkosten für die
Fahrt zum ständigen Wohnsitz des Versicherungsnehmers bis zu 350,-
EUR auch für eine geringere Anzahl von Tagen übernommen.

1.7 Ersatzteilversand
Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des versi-
cherten Fahrzeuges an einem ausländischen Schadenort oder in dessen
Nähe nicht beschafft werden, sorgt der Versicherer dafür, daß der Versi-
cherungsnehmer diese auf schnellstmöglichem Wege erhält und trägt alle
entstehenden Versandkosten.

1.8 Fahrzeugtransport nach Fahrzeugausfall
Kann das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Unfall an einem
ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von drei
Werktagen fahrbereit gemacht werden und übersteigen die voraussicht-
lichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der für ein gleichwertiges ge-
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brauchtes Fahrzeug aufgewandt werden muß, sorgt der Versicherer für
den Transport des Fahrzeuges zu einer Werkstatt und trägt die hierdurch
entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten an den
ständigen Wohnsitz des Versicherungsnehmers.

1.9 Fahrzeugunterstellung nach Fahrzeugausfall
Muß das versicherte Fahrzeug

- nach Panne oder Unfall bis zur Wiederherstellung der Fahrbereit-
schaft oder Durchführung des Transportes zu einer Werkstatt oder

- nach Diebstahl im Ausland und Wiederauffinden bis zur
Durchführung des Rücktransportes oder der Verzollung bzw. Ver-
schrottung untergestellt werden, trägt der Versicherer die hierdurch
entstehenden Kosten, jedoch höchstens für zwei Wochen.

1.10 Fahrzeugverzollung und -verschrottung
Muß das versicherte Fahrzeug nach einem Unfall oder Diebstahl im Aus-
land verzollt werden, hilft der Versicherer bei der Verzollung und trägt die
hierbei anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrages
und sonstiger Steuern. Ist zur Vermeidung der Verzollung eine Ver-
schrottung des Fahrzeuges erforderlich, werden die hierdurch entste-
henden Kosten übernommen.

1.11 Fahrzeugabholung nach Fahrerausfall
Kann auf einer Reise das versicherte Fahrzeug infolge Todes oder einer
länger als drei Tage andauernden Erkrankung des Fahrers weder von
diesem noch von einem Insassen zurückgefahren werden, sorgt der Versi-
cherer für die Abholung des Fahrzeuges zum ständigen Wohnsitz des
Versicherungsnehmers und trägt die hierdurch entstehenden Kosten.
Veranlaßt der Versicherungsnehmer die Abholung selbst, erhält er als Ko-
stenersatz 0,30 EUR je Kilometer zwischen seinem Wohnsitz und dem
Schadenort. Außerdem werden in jedem Fall die bis zur Abholung entste-
henden, durch den Fahrerausfall bedingten Übernachtungskosten erstat-
tet, jedoch für höchstens drei Nächte bis zu je 60,- EUR pro Person.

1.12 Ersatz von Reisedokumenten
Gerät auf einer Reise im Ausland ein für diese benötigtes Dokument in
Verlust, ist der Versicherer bei der Ersatzbeschaffung behilflich und
übernimmt die hierbei anfallenden Gebühren.

1.13 Ersatz von Zahlungsmitteln
Gerät der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland infolge des
Verlustes von Zahlungsmitteln in eine Notlage, stellt der Versicherer die
Verbindung zur Hausbank des Versicherungsnehmers her. Ist die Kon-
taktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 Stunden nach dem der
Schadenmeldung folgenden Werktag möglich, kann der Versicherungs-
nehmer ein Darlehen des Versicherers bis zu 1.500,- EUR je Schadenfall
in Anspruch nehmen.

1.14 Vermittlung ärztlicher Betreuung
Erkrankt der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland, informiert
der Versicherer ihn auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztlicher Versor-
gung und stellt, soweit erforderlich, die Verbindung zwischen dem
Hausarzt des Versicherungsnehmers und dem diesen behandelnden Arzt
oder Krankenhaus her und trägt die hierdurch entstehenden Kosten.

1.15 Arzneimittelversand
Ist der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland zur Aufrechter-
haltung oder Wiederherstellung seiner Gesundheit auf verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel, die an seinem Aufenthaltsort oder in dessen Nähe
nicht erhältlich sind und für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt,
dringend angewiesen, sorgt der Versicherer nach Abstimmung mit dem
Hausarzt für die Zusendung und trägt die hierdurch entstehenden Kosten.
Voraussetzung ist, daß keine Einfuhrbeschränkungen bestehen. Kosten für
eine eventuell notwendige Abholung des Arzneimittels sowie dessen
Verzollung werden dem Versicherungsnehmer erstattet.

1.16 Kosten für Krankenbesuch
Muß sich der Versicherungsnehmer auf einer Reise infolge Erkrankung
länger als zwei Wochen in einem Krankenhaus aufhalten, zahlt der Ver-
sicherer die Fahrt- und Übernachtungskosten für Besuche durch eine na-
hestehende Person bis zur Höhe von 500,- EUR je Schadenfall.

1.17 Krankenrücktransport
Muß der Versicherungsnehmer infolge Erkrankung auf einer Reise an
seinen ständigen Wohnsitz zurücktransportiert werden, sorgt der Versi-
cherer für die Durchführung des Rücktransportes und trägt die hierdurch
entstehenden Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransportes müssen
medizinisch notwendig und ärztlich angeordnet sein. Die Leistung des
Versicherers erstreckt sich auch auf die Begleitung des Versicherungs-
nehmers durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese behördlich vorge-
schrieben ist. Außerdem trägt der Versicherer die bis zum Rücktransport

entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Übernachtungskosten,
jedoch für höchstens drei Nächte bis zu je 60,- EUR pro Person.

1.18 Rückholung von Kindern
Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren auf einer Reise infolge Todes
oder Erkrankung des Versicherungsnehmers weder von diesem noch von
einem anderen Familienangehörigen betreut werden, sorgt der Versicherer
für deren Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem
ständigen Wohnsitz und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Es
werden die Bahnkosten 2. Klasse einschließlich Zuschlägen sowie für
nachgewiesene Taxifahrten bis zu 25,- EUR erstattet.

1.19 Hilfe im Todesfall
Stirbt der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland, sorgt der
Versicherer nach Abstimmung mit den Angehörigen für die Bestattung im
Ausland oder für die Überführung in die Bundesrepublik Deutschland
und trägt die hierdurch jeweils entstehenden Kosten.

1.20 Kostenerstattung bei Reiseabbruch
Ist dem Versicherungsnehmer die planmäßige Beendigung seiner Aus-
landsreise infolge Todes oder schwerer Erkrankung eines Mitreisenden
oder eines nahen Verwandten bzw. wegen einer erheblichen Schädigung
seines Vermögens nicht oder nur zu einem anderen als dem ursprünglich
vorgesehenen Zeitpunkt zuzumuten, werden die im Verhältnis zur
ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden höheren Fahrtkosten bis
zu 2.500,- EUR je Schadenfall übernommen.

1.21 Reiserückrufservice
Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines nahen Verwandten des
Versicherungsnehmers oder infolge einer erheblichen Schädigung seines
Vermögens dessen Rückruf von einer Reise durch Rundfunk als notwen-
dig, werden die erforderlichen Maßnahmen vom Versicherer in die Wege
geleitet und die hierdurch entstehenden Kosten übernommen.

1.22 Hilfeleistung in besonderen Notfällen
Gerät der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Ausland in eine be-
sondere Notlage, die in den Ziffern 1.1 bis 1.21 nicht geregelt ist und zu
deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erheblichen Nachteil für seine
Gesundheit oder sein Vermögen zu vermeiden, werden die erforderlichen
Maßnahmen veranlaßt und die hierdurch entstehenden Kosten bis zu
300,- EUR je Schadenfall übernommen. Kosten im Zusammenhang mit
der Nicht- oder Schlechterfüllung von Verträgen, die vom Versiche-
rungsnehmer abgeschlossen wurden, sowie Wiederbeschaffungs- und
Reparaturkosten werden nicht erstattet.

2. Fahrzeuge im Sinne von Ziffer 1 sind
- Krafträder mit mehr als 50 ccm Hubraum,
- Personen- einschließlich Kombinationskraftwagen,
- Wohnmobile bis zu 4 t zulässiges Gesamtgewicht,
jeweils unter Einschluß mitgeführter Wohnwagen-, Gepäck- oder
Bootsanhänger. Das versicherte Fahrzeug darf nach Bauart und Ausstattung
nur zur Beförderung von nicht mehr als neun Personen bestimmt sein. Benutzt
der Versicherungsnehmer im Ausland anstelle des versicherten Fahrzeuges
vorübergehend ein Selbstfahrervermietfahrzeug, tritt dieses an die Stelle des
versicherten Fahrzeuges.

3. Es kann vereinbart werden, daß neben dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Fahrzeug des Versicherungsnehmers auch für alle weiteren Per-
sonen- und Kombinationskraftwagen, die auf den Versicherungsnehmer und
den ehelichen oder im Versicherungsschein genannten nichtehelichen Le-
benspartner zugelassen sind, Versicherungsschutz besteht, soweit die weiteren
Fahrzeuge ausschließlich privat genutzt werden. Diese Vereinbarung kann auf
Krafträder und/oder Wohnmobile bis 4 t zulässiges Gesamtgewicht ausge-
dehnt werden.

4. Unter Panne ist jeder Brems-, Betriebs- oder Bruchschaden zu verstehen.
Unfall ist jedes unmittelbar von außen her, plötzlich mit mechanischer Gewalt
einwirkendes Ereignis.

5. Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu einer
Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als ständiger Wohnsitz gilt der
inländische Ort, an dem der Versicherungsnehmer polizeilich gemeldet ist und
sich überwiegend aufhält.

§ 2 Versicherte Person

1. Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und
- bei Benutzung des versicherten Fahrzeuges für die berechtigten Fahrer und
Insassen,
- bei sonstigen Reisen für den ehelichen oder im Versicherungsschein ge-
nannten nichtehelichen Lebenspartner und die minderjährigen Kinder der
versicherten oder mitversicherten Personen.
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2. Alle für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten
sinngemäß für die mitversicherten Personen.

3. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht nur dem
Versicherungsnehmer sowie dem ehelichen oder dem im Versicherungsschein
genannten nichtehelichen Lebenspartner zu.

§ 3 Ausschlüsse vom Versicherungsschutz

1. Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn das Ereignis, aufgrund dessen
der Versicherer in Anspruch genommen wird (Schadenfall),

1.1 durch Krieg, innere Unruhen, Verfügung von hoher Hand, Erdbeben
oder Kernenergie verursacht wurde,

1.2 vom Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
wurde,

1.3 durch eine Erkrankung, die innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn
erstmalig oder zum wiederholten Male aufgetreten ist, oder durch eine
Schwangerschaft verursacht wurde.

2. In Schadenfällen im Zusammenhang mit der Benutzung des versicherten
Fahrzeuges besteht außerdem kein Versicherungsschutz, wenn

2.1 der Fahrer des versicherten Fahrzeuges bei Eintritt des Schadens nicht die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis hatte oder zum Führen des Fahrzeuges
nicht berechtigt war. In diesen Fällen bleibt der Versicherungsschutz je-
doch für diejenigen versicherten Personen bestehen, die von dem Fehlen
der Fahrerlaubnis oder der Nichtberechtigung des Fahrers ohne Ver-
schulden keine Kenntnis hatten,

2.2 mit dem versicherten Fahrzeug bei Schadeneintritt an einer Fahrveran-
staltung, bei der es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankam,
einer dazugehörenden Übungsfahrt oder einer Geschlicklichkeitsprüfung
teilgenommen wurde,

2.3 das versicherte Fahrzeug bei Schadeneintritt zur gewerbsmäßigen
Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen Vermietung verwendet
wurde,

2.4 der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie vom ständigen Wohnsitz des
Versicherungsnehmers entfernt liegt. Dieser Ausschluß gilt nicht für die
Leistungen gemäß §1 Ziffern 1.1 bis 1.3 und 1.10.

§ 4 Pflichten des Versicherungsnehmers nach Schadeneintritt

1. Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt des Schadenfalles

1.1 den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen,

1.2 sich mit dem Versicherer darüber abzustimmen, ob und welche Lei-
stungen dieser erbringt,

1.3 den Schaden so gering wie möglich zu halten und eventuelle Weisungen
des Versicheres zu befolgen,

1.4 dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht zu ge-
statten sowie Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen
und ggf. die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden,

1.5 den Versicherer bei der Geltendmachung der aufgrund seiner Leistungen
auf ihn übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten zu unterstützen
und ihm die hierfür benötigten Unterlagen auszuhändigen.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorgenannten Pflichten
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer von seiner Leistungsver-
pflichtung frei, es sei denn, daß die Pflichtverletzung des Versicherungsneh-
mers keinen Einfluß auf die Feststellung des Schadenfalles oder auf den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung hatte.

3. Hat der Versicherungsnehmer aufgrund der Leistung des Versicherers
Kosten erspart, die er ohne den Schadeneintritt hätte aufwenden müssen, kann
der Versicherer seine Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

4. Hat der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Schadenfalles neben
den Ansprüchen auf Leistungen des Versicherers auch Erstattungsansprüche
gleichen Inhalts gegen Dritte, kann er insgesamt keine Entschädigung verlan-
gen, die seinen Gesamtschaden übersteigt.

§ 5 Örtlicher Geltungsbereich

1. Versicherungsschutz besteht für Schadenfälle in Europa, den
außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres sowie auf den
Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira.

2. Es kann vereinbart werden, daß
- der Versicherungsschutz auf Schadenfälle in der Bundesrepublik
Deutschland beschränkt ist,
- Schadenfälle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen
sind.

§ 6 Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes

1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Schutzbrief angegebenen
Zeitpunkt, wenn der erste Beitrag spätestens zwei Wochen nach Anforderung
gezahlt wurde. Bei späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit
der Zahlung, jedoch nicht vor dem angegebenen Zeitpunkt.

2. Der Versicherungsschutz endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. Bei einer
Versicherungsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Versiche-
rungsschutz jeweils um ein Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor Ver-
tragsablauf schriftlich gekündigt wurde.

3. Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung des Versicherungs-
scheines beginnen, bedarf es einer besonderen Zusage des Versicherers oder
einer hierzu bevollmächtigten Person (vorläufige Deckung).

Die vorläufige Deckung endet mit der Einlösung des Versicherungsscheines.
Sie tritt rückwirkend außer Kraft, wenn der Antrag unverändert angenommen,
der erste Beitrag aber nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des
Versicherungsscheines gezahlt wurde.

Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige Deckung mit Frist von einer
Woche schriftlich zu kündigen. Dem Versicherer gebührt in diesem Falle der
auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende anteilige Beitrag.

§ 7 Beitragszahlung

1. Die Beiträge sind, wenn keine kürzere Versicherungsdauer vereinbart
wurde, Jahresbeiträge und zuzüglich der jeweiligen Versicherungsteuer im
voraus zu zahlen.

2. Der erste oder einmalige Beitrag ist zu zahlen, sobald dem Versicherungs-
nehmer der Schutzbrief und eine Zahlungsaufforderung zugehen. Wird der
Beitrag nicht spätestens zwei Wochen nach Zugang des Schutzbriefes bezahlt,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der
Versicherer den Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten ab Zugang des
Schutzbriefes gerichtlich geltend macht.

3. Folgebeiträge sind für jeweils ein Versicherungsjahr am 1. des Monats zu
zahlen, in dem ein neues Versicherungsjahr beginnt. Wird ein Folgebeitrag
nicht spätestens zu diesem Termin gezahlt, kann der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer schriftlich auf dessen Kosten eine Zahlungsfrist von min-
destens zwei Wochen setzen. Tritt nach Ablauf dieser Frist ein Schadenfall ein
und ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung des Beitrages noch im
Verzug, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Hierauf ist
der Versicherungsnehmer mit der Fristbestimmung hinzuweisen.

§ 8 Beitragsänderung

1. Bei Erhöhung des sich aus dem Tarif ergebenden Beitrags ist der Versi-
cherer berechtigt, für die zu diesem Zeitpunkt bestehenden
Versicherungsverträge den Beitrag mit Wirkung vom Beginn der nächsten
Versicherungsperiode an bis zur Höhe des neuen Tarifbeitrages anzuheben.

2. Der Versicherungsnehmer kann innerhalb eines Monats nach Eingang der
Mitteilung des Versicherers über die Erhöhung mit sofortiger Wirkung,
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, das
Versicherungsverhältnis kündigen.

§ 9 Folgefahrzeug

1. Wird das versicherte Fahrzeug veräußert oder fällt es auf sonstige Weise
weg, besteht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, das an die Stelle des ver-
sicherten Fahrzeuges tritt. Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des
versicherten Fahrzeuges ist dem Versicherer innerhalb eines Monates anzuzei-
gen und das Folgefahrzeug zu bezeichnen. Unterläßt der Versicherungsneh-
mer die Anzeige oder die Bezeichnung des Folgefahrzeuges, besteht
Versicherungsschutz nur, wenn die Unterlassung nicht auf einem Verschulden
des Versicherungsnehmers beruht.

2. Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten Fahr-
zeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, längstens jedoch bis
zu einem Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges ohne zusätzlichen Bei-
trag mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeuges innerhalb eines Monates vor
oder innerhalb eines Monates nach der Veräußerung des versicherten Fahr-
zeuges wird vermutet, daß es sich um ein Folgefahrzeug handelt.
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§ 10 Wegfall des versicherten Fahrzeuges

1. Ist das versicherte Fahrzeug weggefallen und liegen die Voraussetzungen
der Folgefahrzeugregelung gemäß § 9 nicht vor, kann der Versicherungsneh-
mer die Aufhebung des Versicherungsvertrages zum Zeitpunkt des Wegfalles
verlangen. Stellt der Versicherungsnehmer diesen Antrag erst später als zwei
Monate nach Wegfall des versicherten Fahrzeuges, wird der Versicherungs-
vertrag ab Antragseingang aufgehoben.

2. Verringert sich in den Fällen des § 1 Ziffer 3 (Versicherung mehrerer
Fahrzeuge in einem Schutzbrief) die Anzahl der versicherten Fahrzeuge auf
eins, wird der Beitrag auf Antrag des Versicherungsnehmers entsprechend
herabgesetzt. Zeigt der Versicherungsnehmer die Verringerung der Anzahl der
Fahrzeuge später als zwei Monate nach ihrem Eintritt an, wird der Beitrag vom
Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

§ 11 Kündigung nach dem Schadenfall

1. Nach Eintritt jedes Schadenfalles können Versicherungsnehmer und Ver-
sicherer den Versicherungsvertrag kündigen.

2. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen; sie muß dem Vertragspartner
spätestens einen Monat nach Abschluß der Verhandlungen über die
Entschädigung zugehen.

3. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, ob seine Kündigung sofort
oder zu einem späteren Zeitpunkt, jedoch spätestens zum Schluß des lau-
fenden Versicherungsjahres wirksam werden soll. Die Kündigung des
Versicherers wirkt einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsneh-
mer.

4. Kündigt der Versicherer, so hat er nur Anspruch auf denjenigen Teil des
Beitrages, der der bis zur Wirksamkeit der Kündigung abgelaufenen Versiche-
rungszeit entspricht.

§ 12 Verjährung und Klagefrist

1. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren. Die
Verjährung beginnt am Schluß des Kalenderjahres, in dem die Leistung ver-
langt werden kann. Der Zeitraum von der Meldung des Schadenfalles beim
Versicherer bis zu dessen schriftlicher Entscheidung wird in die
Verjährungsfrist nicht eingerechnet.

2. Lehnt der Versicherer den Versicherungsschutz ab, kann der Versiche-
rungsnehmer den Anspruch auf Versicherungsleistung nur innerhalb von sechs
Monaten gerichtlich geltend machen. Diese Frist beginnt, nachdem die Ab-
lehnung des Versicherungsschutzes dem Versicherungsnehmer schriftlich
unter Angabe der mit dem Fristablauf verbundenen Rechtsfolge mitgeteilt
wurde.

§ 13 Zuständiges Gericht

1. Für Klagen gegen den Versicherer ist das Gericht an dessen Sitz oder am
Ort der Niederlassung, bei der der Vertrag abgeschlossen wurde, zuständig.
Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, ist auch
das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Agent zur Zeit der Vermittlung
oder des Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder bei Fehlen einer
solchen seinen Wohnsitz hatte.

2. Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können bei dem
für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen Gericht erhoben
werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder
die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.
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